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Alternative für Deutschland 
Fraktion der AfD im Kreistag Görlitz 
Herr Stahn 
Salomonstraße 1 
02826 Görlitz 

Ihre Anfrage „Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)" 

Sehr geehrter Herr Stahn, 

zu Ihrer Anfrage informiere ich Sie wie folgt: 

Der Kreis Görlitz hat frühzeitig mit der Digitalisierung begonnen. 2012 startete die Einführung der 
elektronischen Akte. 2017 wurde das ganzheitliche Transformationsprogramm ,,Verwaltung 4.0" 
aufgesetzt. Gegenstand dieses Programmes ist die Digitale Transformation der Landkreisver 
waltung und stellt die Basis für einen zukunftsorientierten und modernen Bürgerservice dar - 
sowohl präsent in der Fläche als auch orts- und zeitunabhängig über das Internet durch die 
Bereitstellung von Online-Angeboten. 

Gegenwärtig arbeiten bereits 780 Mitarbeiter mit der elektronischen Akte, die vollständige 
Einführung ist bis Ende 2023 geplant. Somit ist seitens der Landkreisverwaltung ein medien 
bruchfreies Arbeiten von der Antragsannahme, über die Bearbeitung bis zum Bescheid möglich 
und die landkreisseitigen Voraussetzungen für das Onlinezugangsgesetz (OZG) sind geschaffen. 
Für die OZG-Umsetzung selbst werden zu einem sehr geringen Anteil eigene Online-Lösungen 
entwickelt - es ist aber grundsätzlich nicht sinnvoll, dass jeder Landkreis seine eigenen 
individuellen Lösungen schafft. 

Grundvoraussetzung für die Umsetzung des OZG ist, dass der Freistaat eine Portallösung und ein 
Bürgerkonto zur Verfügung stellt, damit die Bürger Anträge online stellen und über ein Portal mit 
der Landkreisverwaltung kommunizieren können. Diese Portallösung steht bisher noch nicht voll 
funktionsfähig zur Verfügung. Es wurde die KOMM24 gegründet, Gesellschafter sind die großen 
kommunalen IT-Dienstleister (IT Leipzig, IT Dresden, IT Chemnitz, KISA, SAKD). Die KOMM24 
hat die Aufgabe, OZG-Lösungen inkl. dieser „Datendrehscheibe" zu erarbeiten, welche durch die 
Kommunen nachgenutzt werden können. Deren Arbeit steht am Anfang und es gibt derzeit noch 
keine Ergebnisse, die wir praktisch nutzen könnten. 
Es gibt eine Prioritätenliste der Leistungspakete der Komm24, diese ist als Anlage beigefügt. 
Es gibt Arbeitsgruppen unter der Komm24, z. B. die sogenannten OZG-Werkstätten, in denen die 
Prioritätenliste sukzessive bearbeitet wird und in denen wir aktiv mitwirken. Wir sind auch im 
Landkreistag aktiv und pflegen seit mehreren Jahren eine enge Kooperation mit dem 
Vogtlandkreis im Hinblick auf die Verwaltungsdigitalisierung. 

Der Zugang für elektronisch 
signierte und verschlüsselte 
elektronische Dokumente ist mit 
Einschränkungen eröffnet. 
Informationen und Erläuterungen 
auf www .kreis-goerlitz.de 

Allgemeine Öffnungszeiten 
Mo 08.30 - 12.00 Uhr (nur Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde) 
Di 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr 
Mi 08.30 - 12.00 Uhr (nur Kfz-Zulassung) 
Do 08.30 -12.00 Uhr und 13.30-18.00 Uhr 
Fr 08.30 - 12.00 Uhr (außer Jugendamt) 
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Es ist derzeit bereits absehbar, dass nicht alle OZG-Leistungen zeitgerecht verfügbar sein werden. 
Dies gilt für die gesamte Bundesrepublik, so dass die Frage, wie mit der nicht vollständigen 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben umzugehen ist, vom Bund beantwortet werden muss. 

Wie informieren wir die Öffentlichkeit: Wir informieren regelmäßig über das Programm Verwaltung 
4.0 und einzelner Projekte im Kreistag, über die Presse und über unseren Internetauftritt. Wir 
haben beispielsweise erfolgreich die Projekte „Interaktiver Haushalt" und das „Bewerberportal" 
abgeschlossen. Aktuelles Thema, über das regelmäßig kommuniziert wird, ist die Eröffnung des 
ersten Bürgerbüros am Standort Löbau. 

Wie steht es um Ressourcen: Für das Programm Verwaltung 4.0 gibt es eine Ressourcenplanung, 
die dem Förderantrag zugrunde lag. Diese Planung war zunächst sehr grob und umfasste für die 
Gesamtlaufzeit ein Volumen von knapp 15 Mio. Euro. Hierfür haben wir eine Förderung über 4,8 
Mio. Euro erhalten. Die Ressourcenplanung wird entsprechend Programmfortschritt 
fortgeschrieben und die notwendigen Ressourcen sind in der Haushaltsplanung verankert. 
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für das Transformationsprogramm sind natürlich die 
Mitarbeiter der Landkreisverwaltung selbst. Daher ist ein etabliertes Changemanagement, 
kontinuierliche Kommunikation und Beteiligung der Mitarbeiter unerlässlich. Hierfür haben wir 
eigens das Projekt „Personalmanagement 4.0" geschaffen, welches die Teilprojekte 

Personalentwicklung, 
Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Interne Kommunikation, 
Qualifizierung, 
Unternehmenskultur und 
Umsetzungsmanagement 

beinhaltet. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind außerdem selbst Teil des Transformationsprozesses, 
indem sie in Veränderungsprozesse einbezogen (bspw. bei der Prozessoptimierung/ 
digitalisierung) werden und selbst aktiv in den Projekten in fachübergreifenden Teams mitarbeiten. 
Durch die Einführung der elektronischen Akte und der Technik zur Realisierung mobiler Arbeit und 
Telearbeit, ist insbesondere in der derzeitigen Situation und trotz der starken Einschränkungen 
eine Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes gewährleistet. 

Die Planung für die Erweiterung Landratsamt, welche noch nicht final abgeschlossen ist, erfolgt 
auch unter eGovernment Gesichtspunkten. Es gibt diverse Aspekte, die in der zukünftigen 
Raumaufteilung berücksichtigt werden. Ziel ist eine strikte Trennung Front Office ~ Back Office. 
So soll der Bürgerkontakt und die Beratung - neben den Online-Angeboten - vornehmlich in den 
Räumlichkeiten des Front-Office-Bereiches stattfinden, gesteuert durch ein zentrales Termin 
Management-System. Der Front-Office-Bereich ist besucherfreundlich gestaltet und bietet kurze 
Wege. Hier können auch Bürgeranliegen ohne vorherige Terminabsprachen aufgenommen 
werden. Im räumlich getrennten Back Office findet die effiziente, medienbruchfreie, störungsfreie 
und sichere Bearbeitung der Anträge bzw. Fälle statt. 

Basis zur Realisierung dieses mordernen Raumkonzeptes ist die Durchführung der 
Prozesserhebung und Konzeption der Sollprozesse ausgerichtet auf dieses neue Arbeiten, die 
Einführung der elektronischen Akte und die Einführung des Termin-Management-Systems - diese 
sind als Projekte im Programm Verwaltung 4.0 verankert und verdeutlichen die Verzahnung aller 
Handlungsfelder innerhalb des Transformationsprogrammes Verwaltung 4.0. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ange 
Landrat 
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Kategorie Themenbereich Lebenslage Leistung Leika-Leistungskennung Beschreibung Leika-ID Typ Typ_N BZ ERZ GR L MEI MSN NSN SOE V Z

BürgerInnen 1 Familie & Kind 1.1 Geburt 1.1.1 Elterngeld Elterngeld Eltern können zwischen dem Elterngeld und dem ElterngeldPlus wählen oder beides kombinieren. Das Elterngeld wird schriftlich beantragt, wobei in dem Antrag festgelegt wird, wer von den beiden Eltern wann das Elterngeld beziehen möchte. Bei gemeinsamer Beantragung müssen beide Eltern unterschreiben.99041006000000 2/3 2b Isabella 

Sachsen 
ISABELLA (!?)

- 

Landesverfahr

en -

Elterngeld ISABELLA SaxMBS - 

Eltern

www.elterngeld-digital.de 

BürgerInnen 1 Familie & Kind 1.3 Kinderbetreuung 1.3.6 Kindertagesbetreuung Elternbeitrag 99071007000000 4 4b LÄMMkom Prosoz 14+ PROSOZ 

14plus - 

Elternbeiträge

BürgerInnen 1 Familie & Kind 1.3 Kinderbetreuung 1.3.9 

Landeserziehungsgeld
Landeserziehungsgeld Die Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen zahlen das Landeserziehungsgeld. Diese Förderung ermöglicht die längerfristige und eigene Kinderbetreuung zu Hause. Das Landeserziehungsgeld wird im Anschluss an das Elterngeld gezahlt und wird nicht auf Hartz IV oder Sozialhilfe angerechnet. Die Voraussetzungen und die Höhe sind in den Ländern unterschiedlich geregelt.99041009000000 4 4b Isabella 

Sachsen 
ISABELLA (!?) 

und SAX.MBS

- 

Landesverfahr

en -

Elterngeld ISABELLA SaxMBS - 

Eltern

BürgerInnen 2 Bildung 2.3 Studium 2.3.2 Ausbildungsförderung Ausbildungsförderung Die Ausbildungsförderung ermöglicht jungen Menschen unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Schul- bzw. Hochschulausbildung, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht. Ausbildungsförderung kann unter bestimmten Voraussetzungen für den Lebensunterhalt und für die Ausbildung in Anspruch genommen werden. Ausbildungsförderung gibt es für Schüler, Studenten und Praktikanten sowie für die Fortbildung oder den Besuch einer im Ausland gelegenen Ausbildungsstätte.99022001000000 2/3 2a / 2b DIALOG 21 ProBaföG - 

BAFöG-

Software 

(Dialog21)

- 

Landesverfahr

en -

Prosoz Dialog 21 mit 

integriertem 

Teilverfahren 

Kasse 21 

Dialog21 Client 2a für Studium

2b bis Gymnasium

BürgerInnen 3 Arbeit 3.1 Arbeitsplatzwechsel3.1.4 Gesundheitszeugnis Gesundheitszeugnis Bis 2001 bezeichnete der Begriff Gesundheitszeugnis die befriedigend verlaufene amtsmedizinische Untersuchung für Mitarbeiter, die im Verkauf von Lebensmitteln und in der Gastronomie tätig werden wollten. Seit 2001 wird diese Untersuchung durch eine Belehrung im Sinne des Infektionsschutzgesetzes ersetzt. Die sogenannte Erstbelehrung führen das Gesundheitsamt oder ein dafür zugelassener Arzt durch. Außerdem wird ein im Außenhandel verwendetes Warenbegleitpapier, dem sogenannten Pflanzengesundheitszeugnis für den Drittlandexport, als Gesundheitszeugnis bezeichnet.99003009000000 2/3 2b Ocotware Octoware TN

- easy-Soft 

GmbH -

OctowareTN OctowareTN OctowareInfekt

ionsschutz

vgl. Online-Anmeldung der 

Stadt Dresden

BürgerInnen 3 Arbeit 3.2 Arbeitsplatzverlust3.2.1 Arbeitslosengeld Arbeitslosengeld II Zur finanziellen Sicherung des Lebensunterhalts kann bei Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld beantragt werden. Dazu ist eine fristgerechte Meldung bei der Agentur für Arbeit erforderlich. Arbeitslosengeld umfasst berufliche Rehabilitation, Entgeltersatzleistung und Sozialleistungen. Es gelten bestimmte Regelungen für Nebeneinkommen bei Erhalt von Arbeitslosengeld.99107002000000 2/3 2a / 2b comp.ASS kein eigenes 

Jobcenter

BürgerInnen 3 Arbeit 3.2 Arbeitsplatzverlust3.2.2 Arbeitslosmeldung 

und -vermittlung
Veränderungsmitteilung 

bei Arbeitslosigkeit

99038008000000 1 1 comp.ASS kein eigenes 

Jobcenter

BürgerInnen 3 Arbeit 3.4 Armut 3.4.1 Entschädigung für 

Mehraufwendungen (1-Euro-

Job)

Entschädigung für 

Mehraufwendungen

99107026000000 2/3 comp.ASS kein eigenes 

Jobcenter

BürgerInnen 3 Arbeit 3.4 Armut 3.4.11 Wohngeld Wohngeld Wenn das Einkommen eines privaten Haushalts nicht ausreicht, um selbst die Kosten für den Wohnraum zu tragen, kann es einen Rechtsanspruch auf Wohngeld geben. Wohngeld wird für Mieter als Mietzuschuss, für Inhaber von Wohneigentum als Lastenzuschuss auf Antrag bei den jeweiligen zuständigen Stellen gewährt. Ausgeschlossen von der Wohngeldzahlung sind unter anderem Bezieher von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, wenn bei deren Berechnung bereits Unterkunftskosten eingerechnet sind.99107023000000 2/3 2b DIWO DIWO - 

Digitale 

Wohngeldstell

e

- 

Landesverfahr

en -

Wohngeld DIWO diwo OZG-Werkstatt "Wohngeld" 

unter Leitung KISA

BürgerInnen 3 Arbeit 3.4 Armut 3.4.5 Hilfe zum 

Lebensunterhalt
Hilfe zum 

Lebensunterhalt

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine Sozialleistung des deutschen Staates, die bedürftigen, nicht erwerbsfähigen Personen zugutekommt. Anspruch auf die Hilfe zum Lebensunterhalt haben beispielsweise längerfristig Erkrankte oder diejenigen, die aufgrund von Erwerbsminderung lediglich eine geringe Rente beziehen. Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten lediglich Personen, um ihr Existenzminimum zu sichern, die weder Arbeitslosengeld II noch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beziehen.99107012000000 2/3 2b Open PROSOZ Prosoz OpenProSoz open prosoz

BürgerInnen 4 Bauen & Wohnen4.1 Hausbau & Immobilienerwerb4.1.4 Sekundärleistungen 

der Lebenslage Hausbau & 

Immobilienerwerb

Abbruchgenehmigung 99012001000000 4 4b ProBAUG KomRegie ProBauG CABS-SEVA

BürgerInnen 4 Bauen & Wohnen4.1 Hausbau & Immobilienerwerb4.1.4 Sekundärleistungen 

der Lebenslage Hausbau & 

Immobilienerwerb

Baulastenverzeichnis 99012004000000 4 4b ProBAUG ProBauG CABS-SEVA

BürgerInnen 4 Bauen & Wohnen4.1 Hausbau & Immobilienerwerb4.1.4 Sekundärleistungen 

der Lebenslage Hausbau & 

Immobilienerwerb

Baugenehmigung 99012008000000 4 4b ProBAUG ProBauG CABS-SEVA

BürgerInnen 4 Bauen & Wohnen4.1 Hausbau & Immobilienerwerb4.1.4 Sekundärleistungen 

der Lebenslage Hausbau & 

Immobilienerwerb

Bauvorbescheid 99012010000000 4 4b ProBAUG ProBauG CABS-SEVA

BürgerInnen 4 Bauen & Wohnen4.1 Hausbau & Immobilienerwerb4.1.4 Sekundärleistungen 

der Lebenslage Hausbau & 

Immobilienerwerb

Teilbaugenehmigung 99012014000000 4 4b ProBAUG ProBauG CABS-SEVA

Unternehmen 6 Bauen & Immobilien6.1 Bauen und Immobilien6.1.1 Abbruchgenehmigung Abbruchgenehmigung Für den Abbruch von Anlagen oder Gebäuden ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Genehmigung erforderlich, zum Beispiel bei Gebäuden ab einer bestimmten Größenordnung. Die jeweils zuständige Bauaufsichtsbehörde gibt Auskünfte zum Verfahren, zur Erteilung der Genehmigung und den benötigten Unterlagen sowie den Gebühren.99012001000000 4 4b ProBAUG KomRegie ProBauG CABS-SEVA

Unternehmen 6 Bauen & Immobilien6.1 Bauen und Immobilien6.1.18 Genehmigungsfrei-

stellungsverfahren
Genehmigungsfrei-

stellungsverfahren

Im Genehmigungsfreistellungsverfahren können unter bestimmten Voraussetzung, Bauvorhaben ohne eine Baugenehmigung errichtet werden. Dafür, dass diese Voraussetzungen tatsächlich vorliegen, und dass bei der Ausführung des Bauvorhabens alle zu beachtenden Vorschriften eingehalten werden, ist der Bauherr zusammen mit den von ihm am Bau Beteiligten, zum Beispiel dem Entwurfsverfasser, verantwortlich. Der Antrag wird bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung eingereicht.99012027000000 4 4b ProBAUG KomRegie ProBauG CABS-SEVA

BürgerInnen 6 Mobilität & Reisen6.1 Führerschein 6.1.4 Strafen und 

Bußgelder im 

Straßenverkehr

Strafen und Bußgelder 

im Straßenverkehr

Im Punktekatalog des Kraftfahrt-Bundesamts sind die Informationen darüber zu finden, welche Straftat oder Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr mit wie vielen Punkten oder einem Fahrverbot geahndet werden. Sollte das Bußgeld oder die Strafe für eine begangene Ordnungswidrigkeit oder Straftat rechtskräftig geworden sein, werden die vergebenen Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen.99108031000000 2/3 2b OK.EVA 

(Abfrage beim 

KBA)

EurOwiG 

Verkehrsordnu

ngswidrigkeite

n

- EurOwiG AG 

-

Winowig WINOWIG Ahndung 

VerkehrsOWi:

Saskia-Owi

FSW (von Pro 

Kommunal)

Unternehmen 6 Bauen & Immobilien6.1 Bauen und Immobilien6.1.5 Baulastenverzeichnis Baulastenverzeichnis Baulasten sind öffentlich-rechtliche Verpflichtungen von Grundstückseigentümern zu einem ihre Grundstücke betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen, die sich nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Wirksam werden die Baulasten unbeschadet der Rechte Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis. Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehörde geführt. Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen und sich Abschriften erteilen lassen.99012004000000 4 4b ProBAUG CABS 

Baulasten

- CABS GmbH 

-

ProBauG CABS-SEVA

Unternehmen 6 Bauen & Immobilien6.1 Bauen und Immobilien6.1.7 Bauvorbescheid und 

Baugenehmigung
Baugenehmigung Wenn Neubauten errichtet oder Veränderungen an Bauten vorgenommen werden, ist dafür eine Baugenehmigung notwendig, sofern diese nicht baugenehmigungsfrei sind. Die Baugenehmigung wird schriftlich erteilt, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im Baugenehmigungsverfahren geprüft werden. Vor dem Einreichen eines Bauantrages kann eine Bauvoranfrage bei der Bauverwaltung für eine verbindliche Vorentscheidung gestellt werden. Der daraus folgende Vorbescheid bindet die Bauverwaltung für einen Zeitraum von drei Jahren. Es besteht die Möglichkeit, den aktuellen Verfahrensstand von Bauanträgen über das „Elektronische Bau- und Genehmigungsverfahren“ abzufragen.99012008000000 4 4b ProBAUG CABS BGV - 

Bauordungssof

tware

- CABS GmbH 

-

KomRegie ProBauG CABS-SEVA

Unternehmen 6 Bauen & Immobilien6.1 Bauen und Immobilien6.1.7 Bauvorbescheid und 

Baugenehmigung
Bauvorbescheid Wenn Neubauten errichtet oder Veränderungen an Bauten vorgenommen werden, ist dafür eine Baugenehmigung notwendig, sofern diese nicht baugenehmigungsfrei sind. Die Baugenehmigung wird schriftlich erteilt, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im Baugenehmigungsverfahren geprüft werden. Vor dem Einreichen eines Bauantrages kann eine Bauvoranfrage bei der Bauverwaltung für eine verbindliche Vorentscheidung gestellt werden. Der daraus folgende Vorbescheid bindet die Bauverwaltung für einen Zeitraum von drei Jahren. Es besteht die Möglichkeit, den aktuellen Verfahrensstand von Bauanträgen über das „Elektronische Bau- und Genehmigungsverfahren“ abzufragen.99012010000000 4 4b ProBAUG CABS BGV - 

Bauordungssof

tware

- CABS GmbH 

-

KomRegie ProBauG CABS-SEVA

Unternehmen 6 Bauen & Immobilien6.1 Bauen und Immobilien6.1.7 Bauvorbescheid und 

Baugenehmigung
Teilbaugenehmigung Wenn Neubauten errichtet oder Veränderungen an Bauten vorgenommen werden, ist dafür eine Baugenehmigung notwendig, sofern diese nicht baugenehmigungsfrei sind. Die Baugenehmigung wird schriftlich erteilt, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im Baugenehmigungsverfahren geprüft werden. Vor dem Einreichen eines Bauantrages kann eine Bauvoranfrage bei der Bauverwaltung für eine verbindliche Vorentscheidung gestellt werden. Der daraus folgende Vorbescheid bindet die Bauverwaltung für einen Zeitraum von drei Jahren. Es besteht die Möglichkeit, den aktuellen Verfahrensstand von Bauanträgen über das „Elektronische Bau- und Genehmigungsverfahren“ abzufragen.99012014000000 4 4b ProBAUG CABS BGV - 

Bauordungssof

tware

- CABS GmbH 

-

KomRegie ProBauG CABS-SEVA

BürgerInnen 7 Gesundheit 7.3 Behinderung 7.3.1 Anerkennung von 

gesundheitlichen 

Einschränkungen

Behinderung Zur Anerkennung und zum Nachweis von gesundheitlichen Einschränkungen wird ein Antrag auf Feststellung beim jeweiligen Versorgungsamt gestellt. Bei Auslandsaufenthalten kann eine Bestätigung der Feststellung nach dem Schwerbehindertenrecht erstellt werden. Gesundheitliche Einschränkungen sind zum Beispiel Behinderungen, Berufskrankheiten oder Impfschäden. Bei Impfschäden kann zusätzlich ein Antrag auf Entschädigung gestellt werden. Das jeweilige Versorgungsamt erteilt Auskünfte und berät zum Feststellungs- und Widerspruchsverfahren.99015004000000 2/3 2b CITRIX Kamenz 

VIS
Fachanwendun

g SGB 

IX/LBlindG

- 

Landesverfahr

en -

OctowareTN SGB IX 

Fachanwendun

g "Fachakte"

viskompakt

Informationen aus OZG-Umsetzungskatalog Bemerkung Digitalisierungsprojekt / 

Stand OZG-Umsetzung

Fachverfahren

1/2, 28.04.2020

http://www.elterngeld-digital.de/
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33

34

BürgerInnen 7 Gesundheit 7.3 Behinderung 7.3.13 

Schwerbehindertenausweis
Schwerbehinderten-

ausweis

Einen Schwerbehindertenausweis können Personen erhalten, bei denen der Grad der Behinderung mindestens 50 beträgt. In der Regel wird der Schwerbehindertenausweis für fünf Jahre ausgestellt und kann nach Ablauf dieser Frist zweimal ohne besondere Formalien verlängert werden. Die Ausstellung des Schwerbehindertenausweises erfolgt durch das zuständige Versorgungsamt, häufig auch beim Bürgeramt.99015007000000 2/3 2b CITRIX Kamenz 

VIS
Fachanwendun

g SGB 

IX/LBlindG

- 

Landesverfahr

en -

Prosoz SGB IX 

Fachanwendun

g "Fachakte"

viskompakt

BürgerInnen 7 Gesundheit 7.3 Behinderung 7.3.13 

Schwerbehindertenausweis
Wertmarke auf Beiblatt 

zum Schwerbehinder-

tenausweis

Einen Schwerbehindertenausweis können Personen erhalten, bei denen der Grad der Behinderung mindestens 50 beträgt. In der Regel wird der Schwerbehindertenausweis für fünf Jahre ausgestellt und kann nach Ablauf dieser Frist zweimal ohne besondere Formalien verlängert werden. Die Ausstellung des Schwerbehindertenausweises erfolgt durch das zuständige Versorgungsamt, häufig auch beim Bürgeramt.99015013000000 2/3 2b CITRIX Kamenz 

VIS
Fachanwendun

g SGB 

IX/LBlindG

- 

Landesverfahr

en -

SGB IX 

Fachanwendun

g "Fachakte"

viskompakt

BürgerInnen 7 Gesundheit 7.3 Behinderung 7.3.3 Blindengeld Blindengeld Das Blindengeld ist eine monatliche finanzielle Unterstützung für Menschen, die von Geburt an, aufgrund einer Krankheit oder durch einen Unfall blind oder stark sehbehindert sind. Gesetzlich geregelt ist der Anspruch auf Blindengeld nach Landesrecht. Nach den Landesblindengeldgesetzen wird das Blindengeld in der Regel ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen des Blinden gewährt.99107030000000 4 4b CITRIX Kamenz 
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BürgerInnen 7 Gesundheit 7.3 Behinderung 7.3.4 Blindenhilfe Blindenhilfe Blinde erhalten Blindenhilfe unabhängig von der Frage der Bedürftigkeit im Rahmen der Sozialhilfe nach Bundesrecht. Als Blinde gelten Menschen, deren Sehschärfe auf dem besseren Auge nicht mehr als 1/50 beträgt, sowie Personen mit sonstigen Störungen des Sehvermögens von gleichem Schweregrad.99107047000000 2/3 2b CITRIX Kamenz 
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Prosoz OPENProSoz open prosoz

BürgerInnen 8 Recht & Ordnung8.1 Anzeige & Klage 8.1.3 Bußgeldverfahren und 

Ordnungswidrigkeiten
Akten im 

Bußgeldverfahren

In Bußgeldverfahren kann unter Aufsicht und unter Beachtung des Datenschutzes Akteneinsicht in die eigene Vorgangsakte genommen werden. Ebenso ist unter bestimmten Umständen eine Besichtigung von sichergestellten und beschlagnahmten Gegenständen möglich. Weiterhin kann eine Ratenzahlung oder Stundung beantragt und bewilligt werden, falls es einer Person nach den wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zumutbar ist, berechtigte Forderungen einer Bußgeldstelle zu begleichen.99089070000000 2/3 2b WinOWIG EurOwiG -

Verkehrsordnu

ngswidrigkeite

n

EurOwiG -

Allgemeine 

Ordnungswidri

gkeiten

- EurOwiG AG 

-

Winowig WINOWIG Saskia-Owi 

(Bußgeldstelle)

Unternehmen 1 Unternehmensführung & -entwicklung1.7 Veranstaltungen 1.7.5 Sondernutzung von 

Straßen und 

Verkehrsraumeinschränkun

g

Sondernutzung von 

Straßen

Öffentliche Straßen können auch anders genutzt werden, als nur für den Verkehr. Dafür wird in der Regel eine Sondernutzungserlaubnis benötigt. Eine Sondernutzungserlaubnis außerhalb von Ortschaften kann bei der Straßenbaubehörde des jeweiligen Straßenbaulastträgers beantragt werden; innerhalb einer Ortschaft, bei der Stadt oder Gemeinde. Weiterhin können unter bestimmten Umständen Verkehrsraumeinschränkung genehmigt werden, wie zum Beispiel die Parkplatzabsperrung in einer Halteverbotszone für einen Umzug, oder auch Gehwegüberfahrten.99108012000000 2/3 2b ALVA - 

Software für 

die Verwaltung 

im 

Straßenverkeh

rsamt

- 
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er Computer 

GmbH -

BürgerInnen 1 Familie & Kind 1.6 Trennung mit Kind1.6.3 

Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschuss Der Unterhaltsvorschuss ist eine Leistung für Kinder von Alleinerziehenden. Er hilft, die finanzielle Lebensgrundlage des Kindes zu sichern, wenn Unterhaltszahlungen ausfallen. In diesem Fall kann der alleinerziehende Elternteil vom Staat einen Vorschuss gezahlt bekommen. Der Antrag auf Unterhaltsvorschuss wird bei der jeweils zuständigen Unterhaltsvorschuss-Stelle gestellt.99.107.021.000.000 2/3 2b LÄMMkom

BürgerInnen 6 Mobilität & Reisen 6.2 Kfz-Besitz 6.2.3 Sekundärleistungen 

der Lebenslage Kfz-

Besitz

Kraftfahrzeugzulassung, 

-um- und Abmeldung

In der Bundesrepublik Deutschland ist nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung jedes Fahrzeug mit Verwendung im Straßenverkehr bei der zuständigen Zulassungsbehörden (Kfz-Zulassungsstelle) zu melden. Sie vergibt für jedes Fahrzeug ein Kraftfahrzeugkennzeichen (Kfz-Kennzeichen). Es zeigt den jeweiligen Verwaltungsbezirk und eine Erkennungsnummer an. In der Kfz-Zulassungsstelle ist die Erstzulassung eines Fahrzeugs möglich, aber auch dessen Abmeldung sowie die Ummeldung von Fahrzeugen bei Wechsel des Wohnortes bzw. Änderung des Fahrzeughalters. Weiterhin besteht die Möglichkeit zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs mit ausländischem Kennzeichen aus einem EU-Land zur vorübergehenden Teilnahme am Straßenverkehr im Inland.99036008000000 2/4 2b OK.VERKEHR 

(demnächst 

OK.Vorfahrt)
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